
2. Änderung (förmliche Änderung)
Bebauunesnlan air das Teilgebiet "GEIERSKNAPPEN-RECHTS DEß!

ELBENER\\rEG''
der Ortsgemeinde Gebhardshain. ]<reis .4]tenkh'chen

GEÄ]VDERTETEXTliESTSETZUNGEN

Aulgrujlid des Beschlusses des Gemeinderates der Ortsgemeinde(]ebhardshain vom
Q6.05.1996 werden die textlichen Festsetzungen gem. B.au(]B, $ 9. ulzd BauNVO wie folgt
geändert:

TEXTFESTSETZUNGEN

p'räambel
Aufgrund des $ 9 des Baugesetzbuches(BauGB) h der Fassung der Bekamtmachung vom
27.08.1997(BGBL 1. S. 2 141) hi der gültigen Fassung sowie der Landesbauordnullg(LBauO)
vom 08.03.1995(GVBL S. 19) werden folgende Festsetzungen getroBën.

A. Festsetzungen gemäß BauGB $ 9 und BauNVO

l Ä]'t der baulichen Nutzung
($ 9 Abs. l Nr. l BauGB in Verbhidung mit $ 4 BauNVO).
Der größte Teil des Baugebietes innerhalb der(heizen des räunüichen(}eltungs
bereiches dieses Bebauungsplanes wird als "Allgemeines Wohngebiet"(M'A) aus
gewiesen

(ä 9 Abs. l Nr. l BauGB in Verbindung mit $ 6 BauNVO).
Der kleiner Teil des Baugebietes innerhalb der Grenzen des räumlichen Geltungs
bereiches diese Bebauungsplanes wird als ,,h4ischgebiet"(MI) ausgewiesen

2a) Maß der baulichen Nutzung
Die Zahl der Vollgeschosse($ 9 Abs. l Nr. l BauGB in Verbindung mit $ 16 Abs. 2
Zin 3 BauNVO) darfhöchstens "2" betragen

Die Gnmdflächenzahl(GRZ)($ 9 Abs. l Nr. l BauGB in Verbindung mit $ 16 Abs. 2
ZiH l und $ 19 BauNVO) darf0,4 nicht überscheiten

Die Geschoßllächenzahl (GFZ) (Ë 9 Abs. l Nr. l BauGB h Verbindung mit $ 16 Abs
2 Ziä 2 und $ 20 BauNVO) darf0,8 nicht überschreiten.

Die Firsüöhe der baulichen Anlagen darfmax. 10,00 m, gemessen von Oberfläche
Bodenplatte, betragen

2b) Zalü der Wohnungen in Wohngebäuden
Die ZaN der Wohnungen in Wohngebäuden darfhöchstens 3 betragen($ 9 Abs
Nr. 6 BauGB)
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3. Bauweise. überbaubare Grundstücksflächen
Bauweise
Es wird "oBeRe Bauweise'' festgesetzt
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB in Verbindung mit $ 22 Abs
Es shd nw Einzehäuser zulässig

l und 2 BauNVO)

Uberbaubare Grundstücksfläche
($ 9 Abs. l Nr. 2 BauGB h Verbindung mit $ 23 BauNVO)

Bauiinie $ 23 Abs. 3 BauNVO
An die Baujinie muß mit 40 %, bezogen aufdie im Plan dargestellte Länge dei
Baulinie, mgebaut werden
Ein Vertreten von Gebäudeteilen in geijngem Ausmaß wird nicht zugelassen

Baqgrenzen $ 23 Abs. 3 BauNVO
Eh Vortreten von(]ebäudeteilen in geringem Ausmaß wird, soweit nicht Bestien
mungen nach der LBauO entgegenstehen, bis max. 1,00 m zugelassen

Stellplätze, Garagen 'a' '
($ 9 Abs. l Nr. 4 BauGB in Verbindung mit $ 12 BauNVO und $ 19 Abs. 4 BauNVO)

$12BauNVO
"ln allgemeinen Wohngebieten sind Stellplätze und Garagen nur für den durch die
zugelassene Nutzung verursachten Bedarfzuiässig
Unzulässig sind Stellplätze und Garagen air LKW über 3,5 t sowie Anhänger dieser
KFZ

Garagen und Stellplätze können überall aufdem GI-undsHick enichtet werden, mit
Ausnahme eines 5,00 m breiten Streifens entlang der Straßenbegrenzungslinie

Ausgenommen hiervon sind in Gebäude eingebaute Garagen, bei denen das Wohnhaus
einen geringeren Abstand als 5,00 m zur Verkehrsfläche hat

$ 19 Abs. 4 BauNVO
Aufdie zulässige Grundfläche werden die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne

des $ 14 BauNVO nicht angerechnet

4. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
($ 9 Abs. l Nr. 10 BauGB)
Sichtflächen als Teile der nicht überbaubaren(hundstücksflächen sind aus Gründen
der Verkehssichenmg von allen Sichthindemissen freizuhalten.

C Verkehrsflächen, sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
($ 9 Abs. l Nr. ll BauGB)
Die geplante Darstellung des Ausbauen der Verkehrsflächen entspricht dem vorge-
sehenen Ausbau. Die Verkehrsßächen sind nach Landeskoordhaten festgelegt und
gelten als Festsetzung.
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6. Versorgungsflächen
($ 9 Abs. l Nr. 12 BauGB)

7. Grünflächen
Für die ÖHenthchen Grünnächen($ 9 Abs. l Nr. 15 BauGB) wird auch als "Flächen
bir das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchem"(1 9 Abs. l Nr. 25a BauGB) ein
P,nanzgebot festgesetzt

8. Festsetzungen von Anschüttungshöhen und Erdgeschoßfußbodenhöhen
($ 9 Abs. 2 BauGB)

Böschungen:
Böse;hunger dürfen, vom Böschungsfiiß bis BöschulJgsschulter
gemessen, ehm vertikalen Höhenunterschied vÖn 2.50 m nicht
überschreiten

Wird an den Böschungffiiß eine Stützmauer gesetzt, wird dern
Höhe ii den vertikalen liöhmthterschied eingerechnet.

C

Erdgeschoßfußbodenhöhen:
Der Erdgeschoßfiißbodm dalfnicht mehr als 0,50 m über Höhe
der geplanten Achse der Erschließungsstraße liegen.
Als Bëzugsachse für das Gebäude gilt die Projektion der
mittleren Hausachse der der Straße zugewendeten Giebel- oder
Traußeite.senkrecht zur Achse der Erschließungsstraße.

(

B. Festsetzungen gem. LBauO

.G:€$t4jtungsvorschriften eem. $ 86 LBauO

l Stützmauern
Grundstückseinüiedungen mit Stützmauem paraJ]e] und hi sichtbarer Nähe zu
ÖHentlichen Verkehrsflächen dürfen eine lichte Höhe von 1,20 m nicht überschreiten

2. Fassaden und Dachdeckung
Als Fassadenmateriäl nicht zulässig sind Metall- und Kunststoflbekleidungen, sowie
Bahnen und Planen mit eingelegten oder ausgeprägten Steinilnitationen
DachOächen geplanter Gebäude sind nur in dunkelbraunen oder grauen bis schwarzen
Farben zujässig. GroßEomlatige Kim ststoH- und Asbestta6ejn sind unzulässig
Unzulässig said auch Eingangsüberdachuilgen aus \VellasbestzementpJatten oder

:eweHten Kunststo.fRafelln.
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3 l)achformen
a) Die festgesetzte HauptHrstrichtuag und Neigung von Sattel- und Wajmdächem

ist h allen Fällen zwingend einzuhalten
b) Dachgauben shdje Gebäude nur h einem Umfang bis zu 60 % der einzelnen

Gebäudelänge und als Einzelgaube zulässig, jedoch nicht näher als 2,50 m zur
Giebelseite anzuordnen.

4. Garagen
Für die Außenfläche der(garagen shd ausschließlich die Materialien zulässig, die auch
fÜr die zugehöägen Hauptgebäude zulässig sind und verwendet werden

ül;'"''l 5
:.a:il

-'xa';ir=''.

Nicht überbaubare Grundstücke
Nicht überbaubare Glundgtücksflächen sind, soËem nicht ausdrücklich anders fest-
gesetzt ist, und soweit sie zu Zwecken derjeweiligen Nutzung nicht als begehbare
Ünd/oder befahrbare Flächen be6esügt werden, mit Rasen einzusäen und/oder butz
:Üid.jgigärüeiiscb anzulegen. ~

f

Gebhardshain, ;den 06. 07. 1 998
Ortsgemeinde GebhardÜain

[

(Köder)
Ortsbürgëmleister
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"Geiersknappen-Reciits dem Elbcner Weg"
Ortsgeilleinde Gebe:lrdsilain
gemiiß $ 2 .Abs. 4 i.V:nl. Abs. l BaiIGB

{Jb ersichtso]aii ]l/{ l 5.000

Gebt)grdshain, den 06.07. 1998
Or)l#ëlrWylde Gebhardshain

--MJ
(Kölzer. Ortsbürgerrpeistefl.'\


